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Ratschlag betreffend Ausgabenbewilligung für die bauliche Optimierung des Geschäftsbereichs 
Betrieb des Tiefbauamtes am Standort Dreispitz 
 

22.0537.02, Bericht der BRK vom 04.10.2022 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungs-
rates Nr. 22.0537.01 vom 3. Mai 2022 sowie in den Bericht der Bau- und Raumplanungs-
kommission Nr. 22.0537.02 vom 28. September 2022, beschliesst:  

 

1. Es wird ein Gesamtbetrag von Fr. 37’295‘000 für die die bauliche Optimierung des 
Geschäftsbereichs Betrieb des Tiefbauamtes am Standort Dreispitz bewilligt. Dieser Betrag 
teilt sich wie folgt auf:  

- Fr. 31‘500’000 für bauliche Massnahmen (inkl. Reserve, Honorare) für den Neubau einer 
Werkstätte für Kommunalfahrzeuge, den Neubau diverser Aussenlager, die 
Instandsetzung einer Fahrzeugeinstellhalle und den Umbau von Büros zu Lasten der 
Investitionsrechnung, Investitionsbereich 4, „Hochbauten im Verwaltungsvermögen, Teil 
Übrige“ (Preisbasis Nordwestschweizerischer Baupreisindex Hochbau Basel-Stadt vom 
Oktober 2018 = 120.5 / Basis Oktober 1998 = 100 Punkte).  

- Fr. 2‘134‘000 für die Betriebseinrichtungen und Neumöblierung zu Lasten der 
Investitionsrechnung, Investitionsbereich 8 „Übrige – Teil Allgemein“ (Preisbasis 
Nordwestschweizerischer Baupreisindex Hochbau Basel-Stadt vom Oktober 2018 = 
120.5 / Basis Oktober 1998 = 100 Punkte).  

- Fr. 225‘000 für die temporäre Miete der Kopfparzelle zu Lasten der Erfolgsrechnung des 

Finanzdepartements.  

- Fr. 3‘056‘000 für den Rückbau bestehender Gebäude zu Lasten der Erfolgsrechnung 
des Finanzdepartements.  

- Fr. 380‘000 für ein Provisorium während der Bauphase und für diverse Umzüge zu 
Lasten der Erfolgsrechnung des Bau- und Verkehrsdepartements.  

2. Der Grosse Rat ermächtigt das Finanzdepartement einen Baurechtsvertrag über die 
Baurechtsparzelle Nr. 4317 in Sektion 5, Grundbuch Basel mit der Christoph Merian 
Stiftung abzuschliessen.  

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 


